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Zum Antrag der Regierung auf Abänderung des Steuergesetzes 
Hauptziel: Verbesserung der bisherigen Abzüge im Sinne eines vermehrten Familienschutzes und der Sparförderung 

Bekanntlich bat die Regierung a n  den Hohen 
Landtag einen Antrag auf Abänderung des 
Steuergesetzes gesteift und eiine entsprechen
de Gesetzesvorlage eingebracht. Mit dieser 
Aenderung verfolgt die Regierung ein zwei
faches Ziel: 

Einmal soll sie eine Ergänzung der  von der 
Regierung unter  dem Gesichtspunkt der  Fami
lien-, Jugend- und  Sparförderung kürzlich beim 
Landtag eingebrachten Gesetzesvorlagen dar
stellen, zum andern soll sie teilweise die für 
iäiese Förderungsaufgaib'en notwendigen Mittel 
einbringen.' Dem ersten Ziel dienen die Erhö
hung der Abzüge für Pensionskassen-, Sparver-
sicherungs- und LetoensVersicherungsbeiträge, 
die Erhöhung des Abzuges für Ausibildungsko-
sten sowie der Haushalts- und Kinderabzüge 
Zur Erreichung des zweiten Zieles wurde die 
Progressionsskaila ab einer Erwerhshö'he von 
Fr. 40 000.— verändert, der  Satz der  Grund 
stückgewinnisteuer erlhöht und die Kapitalsteuer 
für tätige juristische Personen sowie der  maxi 
male Satz der Ertragsteuer für diese Steuersub
jekte erhöht. Der letztere Abänderungsvor
schlag erfolgt zusätzlich aus  dem Blickpunkt 
der Steuergerechtigkeit. Auf die Gründe für die 
sonstigen in de r  Vorlage enthaltenen Abände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge wird in den 
nachfolgenden Erlläuterungen zu den einzelnen 
Artikeln eingegangen. 

Die Gesetzesvorlage wurde mit den Gemein
den, Verbänden und Interessengruppen in einem 
Konsultationsvenfahren durchbesprodhen. Das 
Ergebnis dieses Verfahrens war im' allgemeinen 
positiv. Die Industriekammer und die Gewerbe' 
genossenschaft haben sich vorbehalten, schritt 
liehe Stellungnahmen zuhanden des Landtages 
abzugeben. 

Erläuterung der Vorlage 
Art. 1, Artikel 31 Abs. 1 liit. d des Steuer

geselzes würde in dem Sinne geändert, dass 
Kollektiv- und Kommanditgesellschaften auch 
dann steuerpflichtig sind, wenn sie lediglich ih
ren Satz (ohne Betriebsstätte) im Lande haben. 

Art. 2. Art. 47 Abs. 2 des Steuergesetzes wur
de neu gefasst. Die vom steuerbaren Erwerb 
zulässigen Abzüge wurden ihrem Charakter 
entsprechend gesondert aufgeführt und  der Höhe 
nach neu festgesetzt. Nach der  Vorlage soll der 
Steuerpflichtige Prämien und Beiträge, die er 
für sich selbst an Pensionskassen, Sparversiche
rungen und Lebensversicherungen (auch Risiko
versicherungen) zahlt, bis zu einem Höchstbe-
trag von Fr. 2000.— abziehen können. D i e s e r  
N e u r e g e l u n g  l i e g t  d e r  G e d a n k e  
d e r  S p a r f ö r d e r u n g  z u  ( G r u n d e .  

Die Beiträge an Unfall-, Nichtbetriebsunfall-, 
Kranken-, Alters-, Hinterlassenen- und Invali
denversicherungen, die der  Steuerpflichtige für 
sich und für die im gleichen Haushalt lebenden 
Familienmitglieder leistet, können weiterhin bis 
zu 10 Prozent des  steuerbaren Erwerbes abge
zogen werden. Auf die Familienmitglieder um
gerechnet darf jedoch der Abzug Fr. 300.— pro 
Familienmitglied nicht übersteigen. Die Reduk
tion von bisher Fr. 500.— auf Fr. 300.— ist 
durch die  starke Erhöhung des Abzuges für 
Pensionskassen etc. gerechtfertigt. 

Bisher konnte ein Steuerpflichtiger seine eige
nen AusbiMungskosten nicht abziehen. Der Ent
wurf räumt ihm das Recht ein, diese Kosten 
bis zu Fr. 4000.— vom steuerbaren Erwerb ab
zuziehen. Das Recht, Ausbildungskosten für 
Kinder abzuziehen, wird weiterhin beibehalten. 
Selbstverständlich müssen die vom Staat gelei
steten Stipendien in Anrechnung gebracht wer
den. Zu diesem Zweck muss die Stipendienkom-
mission in Hinkunft die Steuerverwaltung über 
alle Stipendienil'eistungen informieren. 

Art. 3. Der von der  Summe der Steuerbetreff
nisse zulässige K i n d e  r a b z u g w u r d e v o n  

r ' 15.— p r o  K i n d  u n t e r  1 8  J a h r e n  
f u f  Fr. 20.— e r h ö h t .  Ebenfalls wurden der 
" a u s h a 11 s a h z u g n e iu in  i t Fr. 25.— s o 

w i e  d e r  A b z u g  f ü r  P e r s o n e n ,  d i e  
d e r  S t e u e r p f l i c h t i g e  k r a f t  G e s e t 
z e s  u n t e r s t ü t z t ,  n e u  a u f  Fr. 15.— 
f e s t g e s e t z t .  
Art. 4. Die Progressionstabelle erfährt durch 
den Entwurf folgende Aenderungen: 

a) Ab einem steuerbaren Erwerb von Franken 
40 800.— wird pro fünfprozentiger Steuerbe
treffniserhöhung eine fünfprozentige Progres
sion vorgesehen. 

b) Ab einem steuerbaren Erwerb von Fran
ken 61 500.— wird pro vierprozentiger Steuer-
betreffniserhöhung eine fünfprozentige Progres
sion vorgesehen. 

Die Progressionsskala wird bis auf 220 Pro
zent fortgeführt (bisher 200 Prozent). 

Art. 5. Die Sätze der Grundistückgewinnsteuer 
wurden in dem Sinne geändert, dass diese bei 
einer Eigentumsdauer zwischen 5 und 10 Jah
ren mit dem eineinhalbfachen Satz (bisher l'/s), 
bei einer Eigentumsdauer zwischen 3 und 5 
Jahren mit dem zweifachen Satz (bisher ls/n) 
und bei einer Eigentumsdauer von weniger a 's  
3 Jahren mit dem dreifachen Satz (bisher 2) ein
gehoben wird. 

Art. 6 und 8. In Artikel 71 soll die Anwend 
barkeit der Artikel 37 und 38 (Unterlassungs 
folgen und freie Einschätzung) bestimmt 'wer
den. Diese Aenderung ist auf Grund der prak
tischen Erfahrungen der Steuerverwaltung not
wendig. 

Art. 7. Der Steuersatz der  Kapitalsteuer für 
tätige Gesellschaften wird von 2 Promille auf 
4 Promille erhöht. Ebenfalls wurde der  Höchst 
satz der Ertragsteuer mit 16 Prozent des Rein 
ertrages (bisher 12 Prozent) festgesetzt. Diese 
Aenderungen waren insbesondere deswegen 
notwendig, um eine annähernd gerechte Steuer
belastung im Verhältnis zur natürlichen Person 
herzustellen. Bisher war es für natürliche Per
sonen interessant, ihre Erwerbstätigkeit über 
eine juristische Person abzuwickeln, um da
durch der Vermögens- und Erwerbs'besteuerung 
und Beitragsleistung an die Sozialversicherung 
zu entgehen. Die Sitz- und Holdinggesellschaf
ten werden von dieser Aenderung nicht be
rührt. 

Art. 9 und 10. Diese beiden Artikel führen 
die Steuerpflidht für bestimmte Kategorien vori 
Motorfahrzeugen ein, die nach dem bisherigen 
Steuergesetz nicht erfasst waren. Diese Lücke 
musste durch diese beiden Artikel gesohlossen 
werden. 

Art. 11. Grundsätzlich soll das Gesetz mit 
seiner Kundmachung in Kraft treten. Die Er
hebung und der  Bezug der  Vermögens- und 
Erwerbsteuer soll nach den neuen Vorschriften 
aber erstmals im Jahre  1965 für die das Jahr 
1964 betreffende Vermögens- und Erwerbsteuer 
erfolgen. Grundstückgewinne, die vor Inkraft
treten des Gesetzes erzielt werden, sollen der 
Besteuerung nach den bisherigen Bestimmun
gen, und solche, die nach Inkrafttreten des Ge
setzes erzielt werden, der  Besteuerung nach 
den neuen Bestimmungen unterliegen. 

Regierungsvorlage betreifend 
die Aenderung des Steuergesetzes 

Art, 1. Artikel 31 Abs. 1 lit. d.  des Steuer-
gesetzes vom 30. Januar  1961, LGB1 1961 Nr. 7. 
erhält folgende neue Fassung: 

d) Kollektivgesellschaften und • Kommandit
gesellschaften, die ihren Sitz im Lande haben 
oder eine Betriebsstätte führen. 

Art. 2. Artikel 47 Abs. 2 des Steüergesetzes 
vom 30. Januar  1961 erhält folgende neue Fas
sung: f 

Von dem gemäss Absatz 1 ermittelten steuer
baren Erwerb dürfen abgezogen werden: 

a) die Prämien und Beiträge an  Pensions
kassen, Sparversicherungen urod Löbensversi
cherungen des Steuerpflichtigen selbst bis zu 
einem Höchstibetrag von Fr. 2000.—; 

b) die  Beiträge an Unfall-, Nichtbetrieb&un-
fall-, Kranken-, Alters- u n d  Hinterlassenen- und 

Invalidenversicherungen für sich und die im 
gleichen Haushalte lebenden nicht selbständig 
steuerpflichtigen Familienmitglieder, höchstens 
jedoch 10 Prozent des steuerbaren Erwerbes 
und nicht mehr als Fr. 300.— auf ein Familien
mitglied umgerechnet; 

c) eigene Ausbildungskosten des  Steuerpflich
tigen bis zu Fr. 4000.—; 

d) die Ausbildungskosten für Kinder, soweit 
diese nicht durch einen eigenen Erwerb der 
Kinder gedeckt werden können, ibis zu einer 
Höhe von Fr. 4000.— pro Kind jährlich. 

Die Belege über  die Ausbildungskosten sind 
der Steuererklärung beizufügen. 

Art. 3. Artikel 53 des Steüergesetzes vom 30. 
Januar 1961 erhält folgende neue Fassung: 

Von der Summe beider Steuerbetreffnisse des 
Steuerpflichtigen dürfen abgezogen werden: 

a) ein Betrag von Fr. 25.— bei Steuerpflich
tigen mit eigenem Haushalt; 

b) ein Betrag von Fr. 20.— für jedes eigene 
Kind des Steuerpflichtigen, welches das 18. 
Lebensjahr nooh nicht überschritten hat  oder 
wegen eines Gebrechens dauernd erwerbsunfä
hig ist; den  eigenen Kindern sind Adoptiv- und 
Pflegekinder gleichgestellt, die im Haushalte 
des Steuerpflichtigen leben oder für die er aus
serhalb der  häuslichen Gemeinschaft aufkommt; 

c) Fr. 15.— für jede Person, zu deren Unter
stützung der Steuerpflichtige gesetzlich ver
pflichtet ist und die e r  in eiflieblichem Masse 
unterstützt. Für Kinder, für die schon gemäss 
Artikel 47 Abs. 2 oder gemäss lit. b dieses Ar
tikels ein Abzug gewährt wird, ist der  Abzug 
von Fr. 15.— nicht mehr zulässig. 

Art. 4. Artikel 54 des Steuergesetzes vom 30. 
Januar 1961 erhält folgende neue Fassung: 

Uebersteigt die Summe beider Steuerbetreff
nisse nach Vornahme der in Artikel 53 vor
gesehenen Abzüge den Betrag von Fr. 140.—, 
so wird sie durch einen Zuschlag erhöht. Der 
Zuschlag wird nach der folgenden Skala er
rechnet: 
W e n n  sich nach 
Abzug gemäss  
Art. 53 e in  
Steuerbetrag 
ergibt v o n  
über Fr. 140.-
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
übeir Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. v 720.— 
über Fr. 767.— 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 
über Fr. 1002.— 
überFr. 1055.— 
überFr. 1110.— 
überFr. 1169.—. 
über Fr. 1230.— 

so ist auf den 
Steuerbetrag ein 
Zuschlag zu 
entr ichten v o n  

149.— 
159.— 
169.— 
180.— 
192.— 
204.— 
218.— 
232.— 
247.— 
263.— 
280.— 
298.— 
317.— 
338.— 
360.— 
383.— 
408.— 
435.— 
463.— 
493.— 
525.— 
560.— 
596.— 
635.— 
676,— 

816.— 
859.:— 
905.— 
952.— 

bis einschl. Fr. 
bis einsohl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einsChl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis' einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl. Fr. 
bis einschl.Fr,. 
bis einschl. Fr. 

149 
159 
169. 
180. 
192. 
204. 
218. 
232, 
247, 
263. 
280. 
298. 
317, 
338, 
360. 
383. 
408. 
435, 
463, 
493, 
525. 
560, 

' 596, 
635, 
676, 
720, 
767, 
816, 
859, 
905, 
952, 

1002. 
1055, 
1110, 
1169, 
1230, 
1281, 

,— 5 % 
— 1 0 ° / «  

— 1 5 %  
— 20 °/o 
— 25 °/o 
— 30 % 
— 3 5 %  
— 4 0 %  
— 45 % 
.— 5 0 %  
,— 5 5 %  
— 60 % 
— 65 % 
— 7 0 %  
,— 7 5 %  
— 8 0  % 
— 8 5 %  
— 90 °.'o 
— 9 5 %  
— ' 1 0 0 %  
— 105 % 
— l l p %  
— 115% 
— 1 2 0 %  
— 125% 
— 130% 

135 % 
140% 
145% 
150% 
155 % 
160% 
165% 
170% 
175 % 
.1.80.% 
185% 

Camping nach Belieben 
Trotzdem unser Land über offizielle Camping

plätze verfügt, greift das wilde Campieren im
mer mehr um sich. Man wird daher  auch bei  
uns zu entsprechenden Verboten schreiten müs
sen, nachdem das Campieren von J ah r  zu Jahr  
zunimmt. Andernorts wird gegen diesen Miss
brauch aus sittenpolizeilichen und hygienischen 
Gründen vorgegangen. Aehnliche Schritte drän
gen sich auch bei uns auf. ARGUS 

über Fr. 1281.— bis einschl. Fr. 1335.— 190 % 
über Fr. 1335.— bis einschl. Fr. 1390.— 195 % 
über Fr. 1390.— bis einschl. Fr. 1448.— 200 % 
über Fr. 1448.— bis einschl. Fr. 1508.— 205 % 
über Fr. 1508.— bis einschl. Fr. 1571.— 210 % 
überFr. 1571.— bis einschl. Fr. 1636.— 2 1 5 %  
über Fr. 1636.— bis einschl. Fr. 1687.— 220 % 

Art. 5. Artikel 69 Abs. 2 des  Steuergesetzes 
vom 30. Januar  1961 erhält folgende neue Fas
sung: 

Die Grundstückgewinnsteuer wird erhoben: 
a) mit dem dreifachen Satz, wenn der Ver-

äuserer das Grundstück weniger als drei  Jahre  
im grundbücherlichen Eigentum hat, 

b) mit dem zweifachen Satz, wenn die grund-
bücherliche Eigentumsdauer zwischen 3 und  5 
Jahre beträgt, 

c) mit dem eineinhal'bfachen Satz, wenn die 
grundbücherliche Eigentumsdauer zwischen 5 
und 10 Jahre beträgt, 

d) mit dem einfachen Satz bei  einer grund
bücherlichen Eigentumsdauer von  10 und mehr 
Jahren. 

Art. 6. Artikel 71 des Steuergesetzes vom 30. 
Januar 1961 erhält einen zweiten Absatz mit 
folgendem Wortlaut: 

Die Bestimmungen der Artikel 37 und 38 fin
den sinngemäss Anwendung. 

Art. 7. Artikel 79 des Steuergesetzes vom 30. 
Januar 1961 erhält folgende neue Fassung: 

Der Steuersatz der Kapitalsteuer beträgt vier 
Promille. 

Der Steuersatz der Ertragsteuer beträgt halb 
so viel Prozente des Reinertrages, als  dieser 
Reinertrag Prozente des  steuerpflichtigen Ka
pitals ausmacht, jedoch mindestens 5 Prozent 
und höchstens 16 Prozent des Reinertrages. 
Bruchteile eines halben Prozent sind für die 
Berechnung des Steuersatzes auf einen halben 
Prozent aufzurunden. 

Art. 8. Artikel 81 des Steuergesetzes vom 
30. Januar  1961 erhält einen zweiten Absatz 
mit folgendem Wortlaut: 

Die Bestimmungen de r  Artikel 37 und 38 fin
den sinngemäss Anwendung. 

Art. 9. Artikel 118 Abs. 1 lit. d des  Steuer
gesetzes vom 30. Januar  1961 erhält folgende 
neue Fassung: 

Motorfahrzeuge, Arbeitskarren und Motor
karren für den landwirtschaftlichen Bedarf 

für Eigenbedarf Fr. 20.— 
für Entgeltfahrten Fr. 80.— 
einaChsigeMotorfahrzeuge Fr. 10.— 

Art. 10. Nach Artikel 118 Abs. 1 lit. f des 
Steuergesetzes vom 30. Januar  1961 werden 
lit. g) und h) mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

g) gewerbliche Arbeitsmaschinen 
aa) Arbeitsmaschinen 

bis 3500 kg Fr. 60.— 
über 3500 k g  Fr. 120.— 

bb) Arbeitskarren Fr. 30.— 
cc) Motorkarren Fr. 90.— 
dd) Motoreinachserund 

Anhänger Fr. 30.— 
ee) Arbeitsanhäniger Betonmischer, 

Teeröfen etc.) ' 
bis 1500 k g  Fr. 30.— 
über 1500 k g  Fr. 60.— 

4. 


